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Arbeitsgattungen Total

Baumeisterarbeiten 453‘000.00

Instandstellungsarbeiten 4‘000.00

Kleinarbeiten, Verschiedenes 2% 9‘000.00

Baukosten Brutto 466‘000.00

Bauingenieurdienstleistungen Bauprojekt, Bewilligung 32‘400.00

Unterlagen Ingenieursubmission 5‘000.00

Bauingenieurdienstleistungen Ausschreibung bis Abschluss 65‘000.00

Bodenkundliche Baubegleitung (Budgetbetrag) 20‘000.00

Entschädigungen, Ertragsausfall 3‘500.00

Rekonstruktion Vermarchung 5‘000.00

Nebenkosten brutto 130‘900.00

Unvorhergesehenes 5% 29‘800.00

Erstellungskosten exkl. MwSt. 626‘700.00

MwSt. 7.7% 48‘255.90

Erstellungskosten inkl. MwSt. 674‘955.90

Baulänge Kanalisation 565m

Baukosten Brutto pro Meter CHF 825.00

Erstellungskosten pro Meter inkl. MwSt. CHF 1‘195.00

CHF 32‘400.00 Auftrag HoAG für Variantenstudie + Bauprojekt

CHF 5‘000.00 Auftrag HoAG für Ausarbeitung Submissionsunterlagen Planer / Bauleitung

CHF 65‘000.00 Aufwendungen Planer/Bauleitung – Auftrag konnte mit einem Kostendach von CHF 43‘757.85 
inkl. Nebenkosten und MwSt. an Bill Weyermann Partner AG, Koppigen, vergeben werden.

3. Kostenvoranschlag +/- 10%

Preisbasis Juni 2022

Nachfolgende Beträge sind in den Gesamtprojektkosten enthalten, 
wurden jedoch innerhalb der Finanzkompetenz des Gemeinderats 
zur Projektprojektierung bereits freigegeben:

Die Submission «Baumeisterarbeiten» ist zum Zeitpunkt 
der Botschaftserarbeitung noch nicht erfolgt. Daher 
können zu den Baukosten noch keine detaillierten An-
gaben gemacht werden. 

Gemäss der Gemeindeverordnung des Kantons Bern, 
muss das beschlussfassende Organ über die Kosten, 
Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkung auf 
das Finanzhaushaltsgeweicht orientiert werden. 

Das auszuführende Projekt wird dem Anlagetyp «Tief-
bauten» mit der Verfeinerung «Kanalisationen» zugewie-
sen. Die Abschreibungsdauer beträgt 80 Jahre, was in 
vorliegendem Projekt CHF 8‘437.50 (CHF 675’000.00/ 
80 Jahre) ausmacht. Die Investitions- sowie Folgekos-
ten gehen zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser.
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Kostenvoranschlag CHF 674’955.90

Kostenanteil Gemeinde 50%  CHF 337’477.95 0.5hared

Kostenanteil Kanton 50%  CHF 337’477.95 0.5hared

4. Kostenteiler mit Kanton

Die Kosten für die Erstellung der neuen Regenabwasser-
leitung sollen zwischen Kanton und Gemeinde aufgeteilt 
werden. Die Kosten sind auf der Basis der angeschlosse-
nen reduzierten Flächen aufzuteilen. Diese wurden auf 
der Grundlage des Prognosezustands der GEP-Nachfüh-
rung Krauchthal (HOLINGER AG, 2020) berechnet. Mit 
den heute bestehenden Hausanschlüssen und geplanten 
Anschlüssen der Hindelbankstrasse sind vom Kanton 0.5 

hared und von der Gemeinde 0.5 hared (hared = Hektar 
reduziert – Anteil befestigte Fläche über das gesamte 
Einzugsgebiet gemäss GEP = massgebend für den Kos-
tenteiler) angeschlossen. 

Aus diesen voraussichtlich angeschlossenen Flächen re-
sultiert folglich ein Kostenteiler von je 50% für den Kan-
ton und für die Gemeinde. 

Das Projekt wurde mit dem Kantonalen Tiefbauamt ab-
gesprochen. Die Vereinbarung zur Kostenteilung kann 
nach Kreditfreigabe durch die Gemeindeversammlung 
erfolgen.

ANTRAG AN DIE  
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Beschluss:

1.	 Dem Verpflichtungskredit von CHF 675‘000.00 (aufgerundet) für das Projekt «Neubau 
Regenabwasserleitung entlang der Hindelbankstrasse, Hettiswil» wird zugestimmt.

2.	 Der Gemeinderat wird ermächtigt, das koordinierte Bewilligungsverfahren «Überbauungs-
ordnung + Baubewilligung»  durchzuführen und die Arbeiten im entsprechenden Submis-
sionsverfahren zu vergeben.

2.	Kenntnisnahme der gebundenen und der in der Kompetenz des Gemeinderates liegen-
den Nachkredite von CHF 688‘255.80.
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Einleitung

Wie viel Personal braucht eine Gemeinde? Diese Frage 
beschäftigt die Politik vielerorts immer wieder von neu-
em und die Diskussionen dazu werden kein Ende finden. 
Letztlich hat jede Gemeinde unterschiedliche Vorausset-
zungen, ist anders organisiert, hat eine eigene Dienst-
leistungskultur und Erwartungshaltung der Bevölkerung.

Dazu kommt, dass in den vergangenen 20 Jahren eine 
gesellschaftliche, technologische, politische und wirt-
schaftliche Veränderung – wie vorher nie in einem sol-
chen Ausmass und einer derartigen Schnelligkeit – statt-
gefunden hat. Dadurch sind die Geschäftsbearbeitungen 
komplexer und die gesetzlichen Regelungen dichter ge-
worden. Auch die Ansprüche der modernen Gesellschaft 
gegenüber der Behörde und der Verwaltung haben sich 
stark verändert. All dies hat Auswirkungen auf die Abläu-
fe und die Personalpolitik einer Gemeinde.

Im Nachgang der genannten Veränderungen sind die 
Arbeitgeber nun gefordert, die notwendigen personel-
len Ressourcen auf den Verwaltungen zu überprüfen, 
den heutigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und 
wo nötig Anpassungen vorzunehmen. Und dies immer 
unter dem Ansatz der optimalen Auslastung ohne Schaf-
fung von Ressourcenreserven.

Optimierung Arbeitsprozesse

Die Gemeindeverwaltung wird – wie im GemeindeInfo 
Nr. 1/2023 beschrieben - seit Oktober 2022 agil geführt. 
Durch Optimierung der internen Prozesse und Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Bereichen ist bereits 
merklich ein grosser Schritt in die gewünschte Richtung 
erfolgt. Der Gemeinderat, die Kommissionen und die 
Verwaltung beschäftigen sich laufend mit der Verschlan-
kung der Prozesse. 

Wo besteht Handlungsbedarf?

Anlässlich der Klausur 2023 hat sich der Gemeinderat 
und das Kader der langfristigen Finanzplanung bis 2035 
angenommen. Wie sich deutlich zeigte, besteht ein gros-
ser Investitionsbedarf. Mit der Priorisierung der Projekte 
auf einer Zeitachse bis 2035 wurde deutlich aufgezeigt 
und aussagekräftig, welche künftigen Ressourcen finan-
zieller und personeller Art notwendig sind.

Bauverwaltung

Die Bauverwaltung betreut die Ressorts Tiefbau und 
Umwelt + Hochbau und Planung. Die Bauverwaltung 
verfügt heute über einen Stellenetat von 160%: 

TRAKTANDUM 4
ERHÖHUNG STELLENETAT BAUVERWALTUNG UND SCHU-
LE / TEILREVISION ARTIKEL 9A UND ANHANG II PERSO-
NALREGLEMENT PER 1.JULI 2023 / GENEHMIGUNG

Referent: Markus Iseli, 
Gemeinderat Ressort Präsidiales

Abteilungsleitung - 60% Sachbearbeitung Bauverwaltung - 80% 

Abteilungsleitung Baupolizei

Personelles Bauverwaltung, Werkhof, Hauswartungen, Brunnenmeister Abfallwesen

Projektverantwortung/ -leitung Hochbau u. Planung Grundaufgaben Hochbau und Planung

Projektverantwortung/ -leitung Tiefbau u. Umwelt

Grundaufgaben Tiefbau + Umwelt
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20% aus dem bestehenden Stellenetat Bauverwaltung 
sind nicht besetzt. Hintergedanken: Wenn nötig ist fach-
spezifische Unterstützung einzukaufen. Seit Mitte 2020 
wird die Bauverwaltung in den Bereichen Baubewilli-
gungsverfahren / Baupolizei durch die Kommunal Part-
ner AG, Kirchlindach unterstützt.

Im Januar 2023 wurde im Bereich Bauverwaltung an-
hand von detaillierten Arbeitsaufstellungen der letzten 
Jahre sowie der ersten Ergebnisse der agilen Verwal-
tungsführung eine Auswertung gemacht. Diese wieder-
spiegelt und bekräftigt die Aussagen des Kaders der 
letzten Jahre; 

a)	Die Bauverwaltung ist mit der Erfüllung der Grund-
aufgaben so ausgelastet, dass für die Erfüllung der 
Projektarbeiten wenig bis gar keine Zeit aufgewendet 
werden kann. Die Kapazitätsplanungen (Arbeitsstun-
den pro Person pro Monat/Jahr) stehen in keinem 
Verhältnis zu den tatsächlich zu leistenden oder ge-

leisteten Arbeitsstunden. Es ist schon zur Tagesord-
nung übergegangen, dass die Mitarbeitenden anhal-
tend Mehrleistung erbringen, was sich in Ferien- und 
Überzeitguthaben wiederspiegelt.

b)	Eine weitere Problematik besteht, mit der heutigen 
2-köpfigen Crew der Bauverwaltung, bei den Stell-
vertretungsfunktionen. Die vielen, verschiedenen 
Arbeitsbereiche des Einzelnen sind sehr umfangreich. 

Es besteht ein sogenanntes Klumpenrisiko. Die Konzen-
tration der Aufgaben und das Fachwissen in diesen Be-
reich auf eine einzelne Person, ist nicht zu verantworten 
und birgt ein latentes Risiko für die Gemeinde Krauch-
thal.

Die Bauverwaltung soll künftig mit 240 Stellenpro-
zenten dotiert sein:

Abteilungsleitung - 60% Sachbearbeitung  
Bauverwaltung - 80% 

Fachverantwortung 
Baupolizei - 100 %

Abteilungsleitung Stellvertretung  
Abteilungsleitung

Selbständige Führung Bereiche 
Baubewilligung / Baupolizei

Personelles Bauverwaltung, Werkhof, 
Hauswartungen, Brunnenmeister

Projektleitung  
Hochbau u. Planung

Projektverantwortung/ -leitung  
Tiefbau u. Umwelt

Grundaufgaben Hochbau und 
Planung exkl. Baupolizei

Grundaufgaben Tiefbau + Umwelt Stellvertretung Baupolizei

Mitarbeit Projekte Hochbau u. Planung Projektleitung Tiefbau  
einzelne Geschäfte

Mitarbeit Grundaufgaben  
Tiefbau u. Umwelt (Abfallwesen)



22 23

GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 6. JUNI 2023

Anforderung an Stelle:  Schaffung einer Vollzeitstelle, bei 
welcher eine höhere Fachausbildung vorausgesetzt wird.

Grundsätzlich gilt:
Die Qualität und Quantität in den Bereichen Baubewilli-
gungsverfahren / Baupolizei, wie sie heute besteht, muss 
erhalten bleiben.

Auch wenn die Bautätigkeit in den nächsten Jahren 
rückläufig sein sollte, sind doch u.a. die Folgearbeiten 
der Ortsplanungsrevision nicht zu unterschätzen.

Die Aufgaben der Bauverwaltung beschränken sich nicht 
nur auf die Grundaufgaben «Baubewilligungsverfahren/
Baupolizei». Der Fokus ist auf die Diversität und den 
Umfang aller Arbeitsbereiche dieser Abteilung zu legen 
– Hochbau u. Planung + Tiefbau u. Umwelt.

Mit der Schaffung der 3. Stelle  
auf der Bauverwaltung soll
•	 der Bereich Baubewilligungsverfahren und der Be-

reich Baupolizei abschliessend von einer Person be-
treut werden können;

•	 die hohen Kosten Dritter entfallen;

•	 die Stellvertretungsregelung innerhalb der Abteilung 
möglich gemacht werden;

•	 die Projektleitung aller Hoch- und Tiefbauprojekte 
aufgeteilt werden – Verringerung Klumpenrisiko;

•	 die Realisierung der gemäss Finanzplanung bis 2035 
anstehenden Projekte wird in personeller Hinsicht re-
alistischer.

Schulsekretariat

Der Gemeinderat genehmigte im Jahr 2020 aufgrund der 
Neuorganisation des Schulsekretariats befristet 10 Stel-
lenprozent zusätzlich. Auf Basis des Pflichtenheftes und 

der zur Verfügung stehenden 30 Stellenprozent (davon 10 
Stellenprozent befristet) konnten die nötigen Abläufe des 
Schulleitungssekretariats (SLS) definiert und eingearbei-
tet werden. Es hat sich bestätigt, dass ein Pensum von 
30% zur erfolgreichen Unterstützung der Schulleitung nö-
tig ist.

Grundsätzlich ist die geleistete Arbeit zu entschädigen. 
Bei tiefen Pensen ist eine Kompensation von Überzeit 
nur schwer möglich und die Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden sinkt. Eine Auszahlung der Überzeit Jahr für Jahr 
wird nicht als zielführend beurteilt, da es ein falsches Bild 
vermittelt. Die Ausgangslage liefert ein klares Bild der 
Ressourcensituation und unterstützt die unbefristete Er-
höhung der Stellenprozent.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten drei Jahre und der 
längerfristigen Ressourcenplanung ist die befristete Stel-
lenprozenterhöhung mittels Anpassung des Personalreg-
lements in eine definitive Erhöhung zu überführen.

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der Erhöhung der Ge-
samtstellenprozente um 90% können der Tabelle ent-
nommen werden. 

Nebst den jährlich wiederkehrenden Gehaltskosten 
fallen weiter einmalige Kosten wie etwa für die Bereit-
stellung eines Arbeitsplatzes sowie jährlich wiederkeh-
rende Kosten für u. a. EDV-Programmlizenzen oder für 
die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten an.

Der transparente Vergleich zwischen den obgenann-
ten finanziellen Auswirkungen bei der Erhöhung des 
Stellenetats Bau und der aufgelaufenen Kosten Dritter 
zeigt folgendes auf: künftige Lohnkosten Bau bei 80% 
- CHF 88‘209.00 / Aufwendungen Dritter bei 40% -  
CHF 96‘555.85.

Wiederkehrende Gehaltskosten pro Jahr (inkl. Sozialleistungen) CHF

Sachbearbeitung Bau (80%) 88‘209.00

Schulsekretariat (10%) 10’949.15

Total 90% 99‘158.15
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Fazit

Die Diagramme zeigen die Stellenprozente der Verwal-
tung auf. 

Der Gemeinderat stellt fest, dass mit dem vorhandenen 
Stellenetat die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht mehr 
vollumfänglich wahrgenommen werden kann. Deshalb 
ist eine adäquate Erhöhung des Stellenetats notwendig.

Mit der personellen Aufstockung 
•	 wird dem allseits bekannten Ressourcenmanko 

Rechnung getragen;
•	 werden die Arbeitszeitsaldi der Mitarbeitenden  

vertretbar;
•	 kann die Arbeit wieder Freude bereiten –  

wir kommen vom Reagieren ins Agieren!

Der Gemeinderat will seine Verantwortung gegenüber 
seinen Mitarbeitenden wahrnehmen und als Arbeitge-
berin gute Voraussetzungen schaffen. Dazu gehört auch 
die Schaffung neuer personeller Ressourcen bei konti-
nuierlicher Mehr- bzw. Überbelastung. Achtung – keine 
Kreation von Wohlfühloasen, sondern das Ermöglichen 
guter Arbeitsbedingungen.

Dieser Entscheid ist zukunftsgerichtet ein wichtiger und 
zielführender Schritt für die Gemeinde Krauchthal!

Verwaltungsleitung / Gemeindeschreiberei

Bauverwaltung

Finanzverwaltung

Schule

630% 720%

280%280% 50%40%

150%150%

240%160%
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Erlassrevision

Eine Erhöhung des Stellenetats hat eine Teilrevision des 
Personalreglements zur Folge.  Der Anhang II des Perso-
nalreglements der Gemeinde Krauchthal hält den Stellen-
etat der Gemeinde fest. Die vorliegende Erhöhung des 
Stellenetats hat daher eine Teilrevision zur Folge. Für die 
bessere Leserlichkeit soll der Inhalt des Anhang II (Stel-
lenetat) in den neuen Artikel 9a überführt werden.

Öffentliche Auflage

Das Personalreglement liegt gestützt auf Artikel 54 
des Gemeindegesetzes des Kantons Bern während 30 
Tagen vor dem Beschluss, d.h. seit dem 5. Mai 2023, 
öffentlich auf.

ANTRAG AN DIE  
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Beschluss:

1.	 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Personalreglement mit Erhöhung des Stellen-
etats im Bereich der Bauverwaltung um 80% mit Anpassung von Anhang II und Artikel 9a 
per 1. Juli 2023.

2.	 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Personalreglement mit Erhöhung des Stellen-
etats im Bereich der Schule um 10% mit Anpassung von Anhang II und Artikel 9a per 1. Juli 
2023.
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EDITORIAL

1.	 Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Krauchthal arbeitet seit 2007 
auf den gleichen Einwohner- und Finanzprogrammen. 
Die Software hat in den letzten Jahren keine grosse 
Entwicklung verspürt. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es 
innovativere Lösungen von anderen Anbietern mit an-
wenderfreundlicheren Programmen, besserem Work-
flow und umfänglich digital angebotenen Prozessen. Die 
Gemeinde Krauchthal ist in der digitalen Entwicklung. 
Mit einem Software-Wechsel wird das Legislaturziel «Di-
gitalisierung» vollständig umgesetzt, bzw. erreicht.

Die Ablösung der bestehenden ERP-Lösung sowie des 
IT-Outsourcing soll den Anforderungen an einer digita-
len Gesellschaft gerecht werden. Die verwaltungsinter-
nen Prozesse sollen möglichst umfassend digitalisiert 
und automatisiert werden. Ebenso sollen die Dienste an 
die Bürgerinnen und Bürger vereinfacht, digitalisiert und 
automatisiert werden. Die Gemeinde Krauchthal hat sich 
dazu entschlossen, eine voll integrierte Lösung (ERP) 
inkl. dem IT-Outsourcing aus einer Hand zu beschaffen. 
Das bedeutet, dass unter Anderem We-banbindungen 
für Bürgerdienste, Vorlagen oder Publikationen aus dem 
ERP bzw. GEVER-System bestehen sowie die verwal-
tungsinternen Prozesse, die Finanzen sowie das Doku-
menten- bzw. Vorlagenmanagement hoch digitalisiert 
und automatisiert werden sollen. Der Auftrag ist in sich 
geschlossen und bedingt für die Vergabe eine von der 
Anbieterin vollumfassende Lösung. Es sollen keine neu-
en Schnittstellen erstellt oder Umgehungslösungen für 
nicht direkt kompatible Module gebaut werden müssen. 
Die Gemeinde Krauchthal will ein umfassendes Stan-
dardprodukt, welches sich in der Vergangenheit bereits 
bei anderen, vergleichbaren Verwaltungen beweisen 
konnte.

Der Gemeinderat hat im Anforderungsprofil die Be-
dingung gestellt, dass der Beschaffungsumfang voll-
umfänglich aus einer Hand, d.h. von einer Anbieterin, 
angeboten werden muss. Die Anforderungen an die Lö-
sung muss in sich voll integriert, medienbruchfrei und 
ohne zusätzliche Schnittstellen funktionieren.

Es hat sich ergeben, dass einzig ein Anbieter alle Voraus-
setzungen erfüllen, bzw. eine vollintegrierte Lösung an-
bieten kann. Unter Berücksichtigung des Artikel 21, Abs. 

2, Bst. c des Bundesgesetzes über das öffentliche Be-
schaffungswesen kann der Auftrag in diesem Fall unab-
hängig vom Schwellenwert freihändig vergeben werden. 

Die Firma Talus AG, Seedorf hat per 15. März 2023 ihr 
Angebot an die Einwohnergemeinde Krauchthal einge-
reicht. Die Voraussetzungen gemäss dem Anforderungs-
profil gelten alle als erfüllt.

Die neuen Gemeindeprogramme innosolv/Abacus wur-
den von Schweizer Software-Herstellern entwickelt und 
werden laufend den neuen Anforderungen und techni-
schen Voraussetzungen angepasst. Aktuell sind über 110 
Städte, Gemeinden und Energieversorgungsunterneh-
men  dem Rechnungszentrum Rio der Talus AG ange-
schlossen. Über 400 Gemeinden in der Schweiz arbeiten 
mit der neu entwickelten Gemeindesoftware innosolv/
Abacus/CMI. Die Software-Hersteller haben somit gros-
ses Interesse daran, die Software weiterzuentwickeln 
um den grossen Kundenstamm zu behalten. Die Schnitt-
stellen sind standardisiert und ein automatischer Daten-
austausch sowie automatisierte Prozesse sichergestellt. 

Die Umstellung ist während des Jahres 2024 vorgese-
hen, so dass die neuen Programme ab 1. Januar 2025 
produktiv eingesetzt werden können. Die Budgetierung 
2025 soll bereits im neuen Programm erfolgen. Die Jah-
resrechnung 2024 soll im Frühjahr 2025 noch auf dem 
alten System abgeschlossen werden können. 

2.	 Finanzielles

Das Eigentum der Software und der Cloud bleiben beim 
Anbieter. Aus diesem Grund werden entsprechende Ver-
pflichtungskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung be-
antragt. Gegenüber den heutigen Softwarekosten (rund  
CHF 70‘000.00) ergibt sich eine Mehrbelastung von 
rund CHF 25‘000.00 pro Jahr.

Um die Erfolgsrechnung zu entlasten, hat der Gemein-
derat am 5. April 2023 eine Entnahme aus der Spe-
zialfinanzierung Planungsmehrwert in der Höhe von  
CHF 100‘000.00, prozentual verteilt auf die Jahre der 
einmaligen Ausgaben für den Wechsel der Gemeinde-
software und des IT-Outsourcing, genehmigt. 

TRAKTANDUM 5
GESAMTERNEUERUNG INFORMATIK-LÖSUNG (RE-
CHENZENTRUM UND GEMEINDESOFTWARE) GE-
MEINDEVERWALTUNG / VERPFLICHTUNGSKREDIT/ 
GENEHMIGUNG

Referent: Thomas Krattinger,  
Gemeinderat Ressort Finanzen
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Bezeichnung Betrag Konto-Nr.

Software CHF 172'384.62 0220.3118.01

IT Outsourcing CHF 49'397.68 0220.3113.01

Total CHF 221'782.30

Einmalige Ausgaben CHF 221'782.30

Wiederkehrende Ausgaben CHF 94'305.24 x Faktor 5 CHF 471’526.22

Total CHF 693'308.52

Bestimmung Finanzkompetenz

Die Kompetenz für wiederkehrende (unbefristete) Aus-
gaben ist nach Art. 26 Abs. 4 Gemeindeordnung fünfmal 
kleiner als für einmalige Ausgaben. Deshalb müssen für 

die Bestimmung der Finanzkompetenz die wiederkeh-
renden Ausgaben mit Faktor 5 multipliziert und zu den 
einmaligen Ausgaben addiert werden. Die wiederkeh-
renden Ausgaben müssen jeweils im Budget eingestellt 
werden.

Kostenübersicht:
Einmalige Kosten

Wiederkehrende Kosten:

Bezeichnung Betrag Konto-Nr.

Software CHF 44'087.96 0220.3158.01

IT Outsourcing CHF 50'217.28 0220.3153.01

Total CHF 94'305.24

ANTRAG AN DIE  
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Beschluss:

1.	 Die Gemeindeversammlung genehmigt die einmaligen Kosten für die Jahre 2024-2025:
 
a) Verplichtungskredit in der Höhe von CHF 172‘500.00 für die Software
b) Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 49‘500.00 für das IT Outsourcing 

3.	 Die Gemeindeversammlung genehmigt die jährlich wiederkehrenden Kosten für die Soft-
ware in der Höhe von CHF 44‘500.00 und für das IT Outsourcing in der Höhe von CHF 
50‘500.00.

4.	Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

TRAKTANDUM 6
VERSCHIEDENES




